
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Oliver Krischer, Dr. Bettina Hoffmann, 
Harald Ebner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 19/31985 –

Grundwasserkörper und Nitrat

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Im Jahr 2016 teilte das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit mit, dass rund ein Drittel aller Grundwasserkörper den zu-
lässigen Nitratgrenzwert von 50 mg/L überschritten (https://presse.wdr.de/plo
unge/wdr/unternehmen/2016/09/20160916_nitrat_im_grundwasser.html). 
Fünf Jahre später ist es nach Ansicht der Fragestellenden von allgemeinem 
Interesse, wie sich die Situation weiterentwickelt hat.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Bewertung und Einstufung der Grundwasserkörper nach Wasserrahmen-
richtlinie gehört zu den Vollzugsaufgaben der Länder. Im Rahmen der Bericht-
erstattung nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) werden keine konkreten 
Messwerte einzelner Messstellen berichtet, sondern nur, ob eine Über- oder 
Unterschreitung vorliegt. Der Bundesregierung liegen deshalb keine Daten über 
die durchschnittliche Nitratbelastung der Grundwasserkörper im schlechten Zu-
stand oder der Messstellen vor, die für die Einstufung herangezogen werden. 
Da aktuelle Daten der Länder zur Bewertung und Einstufung der Grundwasser-
körper erst im kommenden Jahr vorliegen werden, wird auf den Sachstand zum 
Bewirtschaftungsplan 2016 bis 2021 verwiesen, der in der Antwort der Bundes-
regierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
auf Bundestagsdrucksache 19/3550 dargestellt ist.

1. Wie viele Grundwasserkörper gibt es in Deutschland, wie lautet Ihre 
Bezeichnung, in welchem Bundesland liegen sie, welche (horizontale) 
Ausdehnung in km2 haben sie, und welchen Nitratwert weisen sie nach 
letzten Kenntnissen des Umweltbundesamtes aus?

In Deutschland gibt es 1.178 Grundwasserkörper mit einer durchschnittlichen 
Fläche von etwa 320 Quadratkilometern. Die genaue Bezeichnung, die Zuord-
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nung zum jeweiligen Bundesland und die flächenmäßige Größe der Grund-
wasserkörper ist der beigefügten Anlage zu entnehmen.*

2. Wie viele Grundwasserkörper weisen eine Nitratbelastung über 50 mg/L 
auf, und welche (horizontale) Ausdehnung in km2 haben diese Grund-
wasserkörper zusammengerechnet?

Die Anzahl und Flächengröße der Grundwasserkörper mit Nitratbelastungen 
über 50 Milligramm pro Liter (mg/l) ergibt sich aus Anlage 1. Danach verfeh-
len 304 Grundwasserkörper die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) auf-
grund der Nitratbelastung. Die Summe der horizontalen Ausdehnung dieser 
Körper liegt bei 114.824 Quadratkilometern.

3. Welche 35 Grundwasserkörper weisen im Vergleich zu den 2016er-Zahlen 
deutlich höhere Nitratwerte aus?

Wie hoch ist jeweils der Anstieg?

Eine Aktualisierung der Bewertung nach WRRL ist für das Jahr 2022 vorge-
sehen. Eine zentrale Auswertung der Länderdaten liegt der Bundesregierung 
nicht vor.

4. Welche 35 Grundwasserkörper weisen im Vergleich zu den 2016er-Zahlen 
deutlich niedrigere Nitratwerte aus?

Wie hoch ist jeweils die Degression?

Auf die Antwort zu Frage 3 wird verwiesen.

5. Wurden bei den aktuellen Zahlen aus den Antworten zu den Fragen 1 bis 4 
andere Berechnungsmethoden bzw. zusätzliche Einflussgrößen verwendet 
als bei den Zahlen, die das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit 2016 herausgegeben hat?

Falls ja, inwiefern wurden die Berechnungen verändert, und welchen 
Effekt hat dies auf die Nitratwerte nach Einschätzung des Umweltbundes-
amtes?

Auf die Antwort zu Frage 3 wird verwiesen.

6. Hat sich nach Einschätzung des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit die Ausbringung von Stoffen (Gülle, Fest-
mist, Gärreste, organische Dünger etc.), die im Grundwasser Nitrat ver-
ursachen, in den letzten 20 Jahren wesentlich verändert, und falls ja, 
inwiefern?

Inwieweit die Ausbringung von Stoffen (Gülle, Festmist, Gärreste, organische 
Dünger etc.) im Grundwasser Nitrat verursacht, hängt von einer Vielzahl von 
Faktoren ab (u. a. Ausbringmenge, Ausbringungszeitpunkt und Ausbringungs-
technik). Zu den exakten Ausbringungsmengen in den letzten 20 Jahren liegen 
der Bundesregierung keine Daten vor.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/32211 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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Dem Nitratbericht des Jahres 2020 (abrufbar unter https://www.bmu.de/fileadm
in/Daten_BMU/Download_PDF/Binnengewaesser/nitratbericht_2020_bf.pdf) 
kann im Kapitel 4.1, Tabelle 31 die Entwicklung des Düngereinsatzes, differen-
ziert nach mineralischem Dünger, Wirtschaftsdünger und sonstigem organis-
chem Dünger, vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2019 entnommen werden.
In den zurückliegenden Jahren wurde die Düngeverordnung (DüV) mehrfach 
überarbeitet und für Faktoren, die Nitrat im Grundwasser begünstigen, wurden 
die Regeln verschärft, um Emissionen zu mindern und das Grundwasser zu 
schützen.
Große Veränderungen gab es bei der Ausbringungstechnik für Gülle. Die Er-
gebnisse der Agrarstrukturerhebung für das Jahr 2020 zeigen, dass die Verwen-
dung der emissionsarmen Techniken stark zugenommen hat. Etwa 122 Millio-
nen Kubikmeter, demnach 65 Prozent des ausgebrachten flüssigen Wirtschafts-
düngers, wurden im Jahr 2020 mittels Schleppschlauch, Schleppschuh, Schlitz-
verfahren oder Güllegrubber ausgebracht. Im Jahr 2010 hatte dieser Anteil nur 
31 Prozent betragen.

7. Wie viele Unfälle bzw. undichte Lagerstätten mit unkontrolliert austreten-
der Gülle hat es in den letzten zehn Jahren in Deutschland nach Kenntnis 
der Bundesregierung gegeben, und wie viele Liter sind dabei in die Um-
welt ausgetreten?

Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht jährlich einen Bericht zu 
den Unfällen bei der Lagerung und dem Transport wassergefährdender Stoffe 
unter anderem auch von Jauche, Gülle, Silagesickersaft sowie vergleichbaren in 
der Landwirtschaft anfallenden Stoffe. Die Ergebnisse werden in der Fach-
serie 19, Reihe 2.3 veröffentlicht (https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellsc
haft-Umwelt/Umwelt/Wasserwirtschaft/Publikationen/Downloads-Wasserwirts
chaft/unfall-wassergefaehrdender-stoff-2190230197004.html).

8. Inwiefern ist nach Einschätzung des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit Nitrat im Grundwasser ein Problem, 
insbesondere bei den Grundwasserkörpern, die eine Belastung von über 
150 mg/L aufweisen?

Erhöhte Nitratgehalte in Gewässern beeinträchtigen die Rohwasserqualität für 
das Trinkwasser. Hohe Nitratgehalte können zu gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen führen, daher schreibt die Trinkwasserverordnung für Nitrat einen 
Höchstgehalt von 50 mg/l vor. Der Aufwand für Wasserversorgungsunterneh-
men, Trinkwasser bereitzustellen, das die Anforderungen an den Nitratgehalt 
entsprechend der Trinkwasserverordnung einhält, steigt mit erhöhten Nitrat-
gehalten, insbesondere bei Grundwasserkörpern, die eine Belastung von über 
150 mg/l aufweisen. Hohe Nitratgehalte beeinträchtigen zudem die Ökologie 
der Gewässer. Mit Nitrat belastetes Grundwasser gelangt auch in diejenigen 
Oberflächengewässer, die aus dem Grundwasser gespeist werden. Grund-
wasserkörper mit Nitratgehalten von mehr als 150 mg/l verstärken die Belas-
tung entsprechend.
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